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 Veröffentlicht am 26.09.1989

Norm

GewO 1973 §77

Rechtssatz

Nur aus § 77 Abs 2 GewO, der bestimmt, wie Belästigungen der Nachbarn durch eine Betriebsanlage zu beurteilen

sind, wurde das Gebot, daß dabei auch die für die Widmung der Liegenschaften maßgebenden Vorschriften zu

berücksichtigen sind, durch die Gewerberechts - Novelle 1988 herausgenommen; einer solchen Einschränkung bedarf

es dort deshalb nicht mehr, weil landesgesetzlich Vorschriften dieser Art schon im Rahmen der Prüfung nach § 77 Abs

1 GewO zu berücksichtigen sind. Die Au<assung, daß landesgesetzliche Raumordnungsvorschriften seit der

Gewerberechts - Novelle 1988 keine Verbotsnormen im Sinne des § 15 Z 1 GewO seien, trifft daher nicht zu.
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